
 

An alle Haushaltungen!        
 

Inselgemeinde Langeoog 

Der Bürgermeister 

Rundschreiben Nr.  Februar 2026    Datum: 16.02.2026 

 
 
Liebe Langeoogerinnen und Langeooger, 
 
nachstehend gebe ich Ihnen wieder einige wichtige Informationen und Termine bekannt: 
 
1. Sperrung LangeoogCards 

Bitte denken Sie an die Verlängerung der LangeoogCard. Ab dem 01.03.2026 werden sämtliche ver-
längerungspflichtigen LangeoogCards, deren Gültigkeit bisher nicht erneuert wurden, gesperrt. Dies 
betrifft Insulaner, Inselhund, Verwandten, Berufstätigen und Unternehmer LangeoogCards 
 
 
2. Bäume, Sträucher, Hecken – bis spätestens Ende Februar 2026 zurückschneiden! 

Bäume, Sträucher, Hecken, Anpflanzungen aller Art dürfen NICHT in den öffentlichen Verkehrsraum 
(Straßen, Geh- und Radwege) hineinragen, um Gefahrensituationen und Beeinträchtigungen zu ver-
meiden, zur Verkehrssicherheit aller! Auch Straßenlaternen und Verkehrsschilder sind von Pflanzen-
bewuchs freizuhalten. 
Beim Pflege- und Rückschnitt ist bitte zu beachten, dass gemäß § 6 der Gestaltungssatzung der 
Inselgemeinde Langeoog Einfriedungen wie Hecken eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten dür-
fen. Ausgenommen hiervon sind geschnittene Hecken oder mit Hecken verdeckte innenliegende 
Zäune, die seitlich ab Gebäudevorderkante und im hinteren Grundstücksbereich bis zu einer Höhe 
von max. 1,80 m zulässig sind. 
 
In der Zeit vom 01. März bis zum 30. September gilt ein grundsätzliches Schnittverbot für Gehölze 
gemäß den gesetzlichen Regelungen des Naturschutzes. 
 
 
3. Strauchannahme aus privaten Haushalten am 07.03.2026 

Am Samstag, den 07.03.2026, bietet die Inselgemeinde Langeoog für Privathaushalte eine kos-
tenlose Strauchannahme auf dem Recyclingplatz an.  
Die Strauchannahme erfolgt in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr 
 
 
4. Anleinpflicht für Hunde 

Die Insel Langeoog ist ein beliebter Urlaubsort, der besonders wegen seiner intakten Natur und sei-
nem gepflegten Ortsbild besucht wird. Unsere Insellage und die Zugehörigkeit zum Nationalpark Nie-
dersächsisches Wattenmeer verlangen eine verstärkte Rücksichtnahme auf Mensch und Natur. Das 
Nationalparkgebiet ist Nahrungs- und Rastgebiet für viele Zugvögel. Viele Vogelarten nutzen die Watt-
region auch als Brut- und Aufzuchtgebiet. Darüber hinaus sind die meisten Flächen außerhalb des 
Ortsbereiches Jagdgebiet, in denen auch zum Schutz von Fasanen, Hasen und Rehwild eine ganz-
jährige Anleinpflicht gilt. Grundsätzlich ist auf Langeoog jeder verantwortlich handelnde Mensch will-
kommen. Das gilt auch für die ihn begleitenden Hunde. Ich weise daher aus gegebenem Anlass noch 
einmal ausdrücklich auf die Regeln der Anleinpflicht auf Langeoog hin, die von jedem Hundebesitzer 
und jedem, der einen Hund führt, zu beachten sind. 
Überall außerhalb des Ortsbereiches herrscht ganzjährig Leinenpflicht. Das gilt auch für den Hunde-
strandbereich. Am Badestrand außerhalb des Hundestrandes dürfen Sie keinen Hund mit sich führen. 
Innerhalb des Ortes gilt vom 01.03. bis 31.10. jeden Jahres Leinenpflicht. Ich bitte auch darauf zu 
achten, die Hinterlassenschaften Ihrer Hunde unmittelbar aufzunehmen und der Abfallentsorgung zu-
zuführen. Ich bitte insoweit um Ihr Verständnis dafür, dass Zuwiderhandlungen ordnungsrechtlich ver-
folgt werden können. 
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5. Altkleidersammlung durch den Rotary Club Langeoog am 14.03.2026 

Der Rotary Club Langeoog führt am Samstag, den 14.03.2026, eine Altkleidersammlung auf der 
Insel Langeoog durch. 
Sollten sich in Ihrem Haushalt noch alte Kleidungsstücke, Haushaltstextilien, paarweise gebün-
delte Schuhe oder Ähnliches befinden, möchten wir Sie bitten, diese gut sichtbar bis 13.00 Uhr an 
den Straßenrand zu stellen. Die Kleidung bitte in stabilen handelsüblichen Abfallsäcken be-
reitstellen. 
 
 
6. Abfallabfuhr und Bereitstellung der Restabfall-, Biomüll-, Wertstoffsäcke 

Die Abfallsäcke bitte an den Abfuhrtagen ab 7.30 Uhr bereitstellen, damit eine Abholung auch si-
chergestellt ist. Aufgrund von regelmäßigen Tourenänderungen können Straßen zu anderen Uhr-
zeiten, wie sonst gewohnt, abgefahren werden.   
Des Weiteren darf das maximale Gewicht von 15 kg pro Abfallsack nicht überschritten wer-
den, wir bitten darauf zu achten. Bei einer offensichtlichen Gewichtsüberschreitung müssen die 
Abfallsäcke aus Arbeitsschutzgründen stehen gelassen werden. Das gleiche gilt, wenn die Abfall-
säcke nicht ordnungsgemäß zugebunden oder falsch befüllt sind. 
 
 
7. Mobile Schadstoffsammlung aus privaten Haushalten am 18.03.2026 

Die nächste Schadstoffsammlung findet am Mittwoch, den 18.03.2026, in der Zeit von 08.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr, auf dem Recyclingplatz am Polderweg statt. 
Angenommen werden: 
• Altmedikamente 

• Chemikalien (Fotochemikalien, Haushaltsreiniger, Abflussreiniger, Entkalker,  
   Hobbychemikalien) 
• Elektrische Kleingeräte (Rasierapparat, Toaster, Mixer, Fön, Eierkocher, Radio,  
   Bohrmaschine etc.) 
• Farb- und Lackreste/Lösungsmittelreste 

• Leuchtstoffröhren 

• Pflanzenschutzmittelreste (Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel) 
 
 
8. Ergotherapie auf Langeoog seit Januar 2026 

Der Tourismus-Service Langeoog hat das therapeutische Angebot auf der Insel erweitert. Ab sofort 
bietet Rabea Meier im Kur- und Wellness-Center Ergotherapie für Gäste und InsulanerInnen an. Die 
Ergotherapie steht Erwachsenen und Kindern zur Verfügung, die in ihren Handlungsfähigkeiten ein-
geschränkt sind oder von Einschränkungen bedroht sind. Beschwerden können sich vielseitig zeigen, 
auf körperlicher, psychischer oder kognitiver Ebene. Das übergeordnete Ziel ist, bei Kindern wie bei 
Erwachsenen, die Beschwerden zu reduzieren oder aufzuheben, so dass die selbstständige Betäti-
gung wieder möglich, schmerzfrei oder einfacher wird. 
Inhalte der Ergotherapie sind so individuell wie die Menschen, die sie in Anspruch nehmen. Die Ergo-
therapeutin Rabea Meier betont, wie wichtig es für eine erfolgreiche Therapie ist, zu Beginn der Be-
handlung einen ganzheitlichen Befund durchzuführen, um zu ermitteln, welcher Weg am besten ein-
geschlagen werden sollte. In Absprache und Austausch mit der zu behandelnden Person wird dann 
die Therapie durchgeführt. Die Ergotherapie zählt in Deutschland zu den medizinischen Heilmitteln. 
In der Regel wird sie, sofern eine Indikation besteht, durch Ärzte, Fachärzte und Kinderärzte verord-
net, so dass die Kosten von den gesetzlichen/privaten Krankenkassen übernommen werden. 
Ergotherapie kann aber auch außerhalb der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) als private Ge-
sundheitsleistung (Selbstzahler) zum Beispiel in Form von Beratung, Präventions- oder Trainingsan-
geboten und Coaching in Anspruch genommen werden. In diesem Fall werden ein privater Behand-
lungsvertrag oder eine Honorarvereinbarung zwischen der Therapeutin und dem Patienten geschlos-
sen. 
Wenn Sie detailliertere Informationen benötigen sprechen Sie gerne Rabea Meier persönlich an. 
Telefon: 04972-693-214 - Email: r.meier@langeoog.de 
 
 
 

mailto:r.meier@langeoog.de
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9. DTV-Klassifizierung 2026: 

Liebe Gastgeber*innen, 
 
bewerben Sie Ihre Unterkunft durch eine DTV-Klassifizierung mit Sternen. 
 
Die DTV-Sterne sind das Bindeglied zwischen Ihrem Angebot und den Erwartungen der Gäste an Ihre 
Unterkunft. Wer kann teilnehmen? Anbieter von Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Privatzim-
mern. 
 
Diese Gründe sprechen für eine Klassifizierung Ihrer Urlaubsunterkunft: 

• Gastfreundschaft trifft auf geprüfte Qualität: Unsere DTV-Sterne stehen für verlässliche Qua-
lität und Sicherheit 

• Wegweiser zu den Lieblingsorten: Die DTV-Sterne helfen Gästen, die passende Ferienunter-
kunft zu finden – abgestimmt auf die unterschiedlichen Erwartungen 

• Vertrauen durch Transparenz: Bei der Online-Buchung zählt Sicherheit. Die DTV-
Klassifizierung garantiert, dass die ausgewählte Ferienunterkunft existiert und hält, was sie 
verspricht 

• Kompetente Beratung vor Ort: Identifizieren Sie Verbesserungspotenziale und holen Sie das 
Beste aus Ihrer Ferienunterkunft heraus. Unsere geschulten DTV-Prüferinnen und -Prüfer un-
terstützen Sie dabei 

• Zufriedene Gäste, gute Bewertungen: Sterneferien-Gäste sind zufriedener und hinterlassen 
häufiger positive Bewertungen 

• Eintrittskarte in den SterneferienClub: Praxistipps, rechtliche Hilfestellung, einen Mustermiet-
vertrag sowie ein jährliches DTV-Online-Seminar gibt es exklusiv on top 

• Ausgezeichnet für Ihr Marketing: Unsere Kooperationen mit renommierten Buchungsportalen 
steigern die Sichtbarkeit Ihrer Ferienunterkunft. Die DTV-Sterne sind Ihr Qualitätssiegel, mit 
dem Sie sich von anderen Unterkünften abheben 

 
Wurde Ihre Ferienunterkunft bislang noch nicht klassifiziert oder liegt die letzte Klassifizierung länger 
als drei Jahre zurück? Dann können Sie die DTV-Sterne-Klassifizierung beim Urlaubsservice bean-
tragen.  
 
Diese gibt Ihnen und Ihren Gästen Sicherheit in der Qualitätsbewertung Ihrer Unterkunft.  
 
Sofern bei Ihnen die dreijährige Gültigkeit der Klassifizierung in naher Zukunft ablaufen wird, beachten 
Sie bitte, dass Sie sich rechtzeitig für eine erneute Prüfung anmelden. Alle Klassifizierungen sind 
kostenpflichtig.  
 
Ein Anmeldeformular erhalten Sie beim Urlaubsservice (zimmervermittlung@langeoog.de) im Insel-
bahnhof (1. Etage). 
 
Die Anmeldungen sind – freibleibend Verfügbarkeit - bis 14 Tage vor Klassifizierungstermin erforder-
lich. Folgende Termine werden 2026 angeboten:  
 
13.03.2026, 13.11.2026 und 11.12.2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zimmervermittlung@langeoog.de
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10. Schneeräumen und Streuen bei Glatteis 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
damit wir alle auf Langeoog auch im Winter sicher unterwegs sind, sind wir auf Ihre Mithilfe angewie-
sen. Als Eigentümerin oder Eigentümer eines Grundstücks tragen Sie Verantwortung dafür, dass die 
anliegenden Wege bei Schnee und Eis gut begehbar bleiben.  
 
In den folgenden Fragen und Antworten haben wir die wichtigsten Punkte zu Räum- und Streupflich-
ten für Sie verständlich zusammengefasst. Es handelt sich dabei um Auszüge aus der geltenden 
Straßenreinigungsverordnung der Inselgemeinde Langeoog, die im Zweifel die verbindliche Grund-
lage für Ihre Pflichten bildet.  
 

Welche Flächen müssen im Winter geräumt werden? 

• Gehwege einschließlich gemeinsamer Rad- und Gehwege 

• Grundstückszufahrten. 

• Gossen, Einlaufschächte und Hydranten sind schnee- und eisfrei zu halt 

 

In welcher Breite ist zu räumen? 

• Gehwege und gemeinsame Rad-/Gehwege mit geringerer Breite als 1,50 m: vollständig. 

• Alle übrigen Gehwege: mindestens 1,50 m breit 

 

Was ist, wenn es keinen Gehweg gibt am Grundstück? 

• Dann ist ein Ersatzstreifen am Fahrbahnrad von mindestens 1,00 m Breite zu räumen. 

 

Bis wann muss morgens geräumt sein? 

• an Werktagen spätestens bis 7:30 Uhr 

• an Sonn- und Feiertagen spätestens bis 9:00 Uhr 

• Bei Bedarf sind das Räumen und das Streuen bis 20:00 Uhr zu wiederholen 

 

Was gilt bei Glätte (Eis, Reif)? 

• Es ist mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln zu streuen, sodass ein sicherer Weg 
entsteht.  

 

Darf Streusalz verwendet werden? 

• Schädliche Chemikalien dürfen nicht verwendet werden 

• Streusalz ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn Glätte mit anderen Mitteln zumutbar nicht 
ausreichend beseitigt werden kann. 

 

Wohin mit Schnee und Eis? 

• Schnee und Eis dürfen nicht so gelagert werden, dass Verkehr auf Fahrbahn, Radweg oder 
Gehweg gefährdet oder mehr als unvermeidbar behindert wird. 
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Was ist bei Tauwetter zu tun? 

• Bei Tauwetter sind Gehwege, gemeinsame Rad-/Gehwege, Fußgängerüberwege und ge-
fährliche Fahrbahnstellen von vorhandenem Eis zu befreien. 

• Streumittelreste sind zu beseitigen, wenn keine Glättegefahr mehr besteht. 

 

Wer haftet typischerweise? 

• Gemeinde: Für öffentliche Straßen und Wege, soweit die Räum- und Streupflicht nicht 
durch Satzung auf Anlieger übertragen ist.  

• Grundstückseigentümer: Für Gehwege vor dem Grundstück und Zuwege auf dem eige-
nen Grund; sofern kein Bürgersteig vorhanden ist für den Räumstreifen. Sie können Winter-
dienst an Mieter oder Dienstleister delegieren, bleiben aber bei fehlerhafter Übertragung oft 
mit in der Verantwortung. 

• Mieter/Hausmeister/Winterdienstfirma: Haften, wenn ihnen die Pflicht wirksam übertra-
gen wurde und sie ihre Aufgaben (kontrollieren, rechtzeitig räumen/streuen) verletzen.  

 

Was bedeutet Haftung 

• Wer haftet, muss den entstandenen Schaden ausgleichen – beispielsweise durch Scha-
densersatz oder Schmerzensgeld 

 
 
Ich hoffe mit den Fragen und Antworten zum Winterdienst konnte ich Ihnen helfen.  
 
Im Gegensatz zum Winterdienst wären Frühlingszeichen die auf den baldigen Saisonbeginn hindeu-
ten uns sicherlich lieber – freuen wir uns gemeinsam auf eine lebendige, erfolgreiche und schöne 
Saison 2026 auf unserer Insel! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Onno Brüling 
Bürgermeister 
 


